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Behindertenpauschalbeträge werden verdoppelt 

Beigefügt erhalten Sie ganz aktuelle von heute die Mitteilung aus dem 

Finanzausschuss des Bundestages, dass die steuerlichen Pauschalbeträge für 

Menschen mit Behinderung verdoppelt werden. 

Neben der Tatsache der Erhöhung der Beträge ist besonders erfreulich, dass 

eine regelmäßige Überprüfung der Beträge in Aussicht gestellt wird. 

Auch wenn die Beschäftigten in den Werkstätten aufgrund ihres niedrigen 

Arbeitsentgelts kaum von dieser Regelung profitieren werden, ist dieses doch 

eine bedeutsame Entscheidung. 

 

 


